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Beschlussvorlage 
Gemeinde Ventschow 
 
Federführend: 
Kämmerei 

Vorlage-Nr: 
Status: 
Aktenzeichen: 
Datum: 
Einreicher: 

VO/GV11/2008-070 
öffentlich 
 
23.09.2008 
Bürgermeister 

Bewilligung von überplanmäßigen Ausgaben für 
Wohnraummodernisierung und Wohnungsunterhaltung 
Beratungsfolge: 

Beratung Ö / N Datum Gremium 

Ö 06.10.2008 Gemeindevertretung Ventschow  

 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung Ventschow bewilligt gemäß § 52 Kommunalverfassung 
Mecklenburg-Vorpommern überplanmäßige Ausgaben von insgesamt 75.000 Euro , davon 
 

- für die Wohnraumunterhaltung           22.000 Euro  und 
 - für die Wohnraummodernisierung      53.000 Euro . 
 
 
Sachverhalt: 
Für die Unterhaltung der Wohnungen der Gemeinde Ventschow waren im 
Verwaltungshaushalt in diesem Jahr 50.000 Euro geplant. Derzeit wird deutlich, dass die 
Mittel nicht ausreichend sind und bis zum Jahresende überplanmäßige Ausgaben von ca. 
22.000 Euro für laufende Reparaturen anfallen werden. 
Im Vermögenshaushalt 2008 wurden für die Wohnraummodernisierung Mittel in Höhe von 
50.000 Euro in Ansatz gebracht. Für Sanierungsmaßnahmen, wie z. B. die Wärmedämmung 
von Dach und Keller in verschiedenen Wohnungen sowie die Dacherneuerung in der Straße 
des Friedens 3, werden zusätzliche Mittel von ca. 53.000 Euro benötigt. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Die zusätzlichen Ausgaben fallen an bei der Haushaltsstelle 11/1/88010.50000 mit 22.000 € 

     und bei der Haushaltsstelle 11/2/88010.94000 mit 53.000 €. 
Die Deckung in Höhe von 75.000 € erfolgt aus den zur Zeit nicht benötigten Mitteln für die 
Zahlung der Altanliegerbeiträge an den Zweckverband Wismar. Die Mittel werden durch 
Abgang Haushaltsausgaberest auf der Haushaltsstelle 11/2/88010.93201 in der Rücklage 
zur Verfügung gestellt. 
 
 
 

Abstimmungsergebnis: 
 

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums  

Davon besetzte Mandate  

Davon anwesend  

Davon Ja- Stimmen  

Davon Nein- Stimmen  

Davon Stimmenthaltungen  

Davon Befangenheit nach § 24 KV M-V  
 
 


